
Tollwut-Verordnung geändert :)

 Hallo Leute,

 dem folgenden Link zufolge ist die deutsche Tollwut-Schutzverordnung zum
 20.12.2005 geändert worden, so dass die T-Impfung nicht mehr an ein
 jährliches Intervall gebunden ist, sondern an die Zeitspanne, die die
 Hersteller im Beipackzettel angeben.

 Der Link: http://bundesrecht.juris.de/tollwv_1991/BJNR011680991.html

 Der genaue Wortlaut:
 Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut Tollwut-Verordnung
 TollwV 1991 Geltung ab 01.06.1991

 Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11. 4.2001 I 598; zuletzt geändert
 durch Art. 7 V v. 20.12.2005 I 3499

 Abschnitt 1
 Begriffsbestimmungen
 § 1

 Im Sinne dieser Verordnung liegen vor: ... 3. wirksamer Impfschutz
 bei Hunden und Katzen, wenn eine Impfung gegen Tollwut
 a) ... oder
 b) im Falle von Wiederholungsimpfungen die Impfungen jeweils
 innerhalb des Zeitraumes durchgeführt worden sind, den der
 Impfstoffhersteller für die jeweilige Wiederholungsimpfung angibt.

 In deutschen Beipackzetteln steht aber bislang nichts zur Dauer des
 Impfschutzes drin, deshalb sollten wir die Impfstoffhersteller dazu
 auffordern, dies bald möglichst zu ändern! Hier nochmal ein Link mit
 Erklärungen zum Impfschutz: www.haustierimpfungen.de

 Und nachfolgend die Emails einiger Impfstoffhersteller:
 Kontaktformular Pfizer:
 http://www.pfizer.de/exec/site/kontakt?sid=Q8gODcPit5AAALpuUHg

 info.deutschland@intervet.com
 info@merial.de

 Kontaktformular Merial: http://de.merial.com/contact.asp
 info@virbac.de

 Kontaktformular Virbac:
 http://www.virbac.de/include/kontaktformular.asp

 info@essex-tierarznei.de

 Bitte leitet diese Infos unbedingt weiter, denn je mehr Nachfragen die
 Impfstoffhersteller bekommen, desto eher werden sie etwas ändern!


